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Schlußwort.
So hätten wir ven die Hauptmängel unsreS Volksschulwesens

in Beziehung der Verarmung und dem Vagantenthum entgegen zu
wirken, aufgesucht und bestimmt. Wir haben frei und unumwunden,
ja oft clwaS derb, unsere Ansichten geäußert. ES ist aber wirklich
unsre feste Ueberzeugung, daß nur dadurch dem Elende und Jammer
könne geholfen werden, daß man, wie I. I. Vogt so trefflich sagt:
„Die Armen hereinziehe in den Bereich der Kultur

w o h l l h a t e n." Ja hereinziehen, aufziehen muß man fie,
denn selbst können sie'S nichl. Nichl freien Lauf darf man der Sache
lassen, sondern angehalten, gezwungen müssen ste werden zu dem, was
für sie gut ist, bis sie herangelangt sind zu der Erkenntniß, daß sie'S

selbst einzusehen vermögen und mit Bewußtsein anstreben. Gleich wie
ein weiser Vater seinen noch unmündigen Sohn antreibt und leitet

zum Guten und das Schädliche von ihm abhält, weil er'S besser

einzusehen vermag, was ihm, dcm Sohne, heilsam ist, bis derselbe

angelangt ist auf der Stufe, da er selbst mit Bewußtsein sich zu bestimmen

vermag und den Weg deS Guten betreten kann.
Augenbliklich, momentan kann unsrer kranken Gesellschaft nicht

gründlich geholfen werden.
Wollen wir eine gründliche Haltung sür die Zukunft, daß der

Gesammtkörper wiever erstarke und allewege zur normalen Thätigkeit
gelange, so müssen wir ein neu Geschlecht heranbilden,
das dann fähig und stark ist, zu erobern das Land Kanaan, sich zu
bemächtigen dessen, waS ihm sichere Eristenz gewährt und Frieden
bringt.

Wir müssen unser Gebäude gründen auf festen Grund, wenn eS

haltbar werden soll. Wo ist der Grund? Unten ist er; darum
unten müssen wir anfangen und das Fundament legen, und dieses

Fundament ist : B i l d u n g d e r u n t e r st e n Volksschichten.
Wenn wir da anfangen und die Grundlage da beginnen,

schaben wir der Hoffnung Ankergrunv gefunden, und der zeitliche und
ewige Friede kann nichl fehlen.

Zäziwvl, dcn 2. Juli 1856.
NamenS der Konferenz Höchstelten,

Der Präsident:
siA. Chr. Bracher.

Der Referent:
si». Alb. Wanzenried.

Schul- Chronik.

Bern. Unter Bezugnahme auf die von unS der „St. Galler-
Schulzeitung" entnommenen Zeilen aus dem Brief eines LehrerS
(vide Nr. 29 und 30) vcrlangle die Tit. Erziehungsdirekzion des



— 269 —

KantonS Bern Auskunft darüber: ob jener Passus, ber von erlittenem

Unbill und dergleichen redet, stch auf sie zu beziehen habe, oder
nicht? Infolge dessen erklärt der Verfasser fraglicher Zeilen deS
bestimmtesten: „daß jene von der St. Galler Schulzeitung mißbrauchte
„und absichtslos am Ende eines Geschäftsbriefes hingeworfene
Beschwerung über Unbill w. w. s i ch keineswegs auf die Tit.
„Erziehungsdirekzion zu beziehen habe." Dieß zur
Steuer der Wahrheit, damit nicht Unschuldige unter Verdacht belassen
bleiben.

— Von dcn bisherigen Sekundärschulen haben bis jezt diejenigen

von Kilchberg, Wynigen, Word, Langnau und
Sumiswald den Nachweis der gesezlichen Bedingungen geleistet
und sind daher vom RegierungSrathe anerkannt worden.

Ebenso hat die Burgergemeinde Thun sich für die Forteristenz
deS Progymnasiums ausgesprochen, jedoch nur vorläufig bis znr
Regulirung der Vermögensausscheidung zwischen der Burger- und
Einwohnergemeinde.

Die Gemeinde Langenthal dagegen hat anläßlich der Eri-
stenzfrage betreffend ihre Sekundärschule folgende löbliche Beschlüsse
gefaßt: l) An die Sekundärschule, welche unter der umsichtigen
Leitung ihrer Direkzion und bei dem rastlosen Eifer der drei bisherigen
tüchtigen Lehrer von Jahr zu Jahr an Frequenz zunimmt, einen
vierlen für Latein und Englisch anzustellen, ohne jedoch diese Fächer
obligatorisch zu erklären, und die gesezlichen Garantien für den
Bestand der Sekundärschule zu leisten. 2) Eine sechste Primarklasse zu
errichten, für diese eine Lehrerin anzustellen, welche auch in den
weiblichen Handarbeiten Unterricht zu ertheilen hat und ihr vorläufig bei

einer Besoldung von Fr. 509 die Mädchen der beiden obern
Primarschulklassen für eine Probezeit von 2 Jahren zuzutheilien (so daß die

Lehrerin definitiv gewählt und nur die Klasseneintbeilung provisorisch
ist). 3) Die Gehalte der drei untern Primarschullehrer von Fr. -ì9»
auf Fr. 590 zu erhöhen. — Diese Beschlüsse sind um so anerkennenS-
werther, als die Einwohnergemeinde die Auslagen für das Schulwesen

aus Telle» bestreiten und ihr Schulbüvget ohnehin schon durch
den Bau des neuen Schulhauses schwer belastet ist. Die Sekundärschule

sodann wird durch den Beschluß in den Stand gesczt werden,
ihre Schüler sowol auf daS Polytechnikum und die obern Klassen deS

Gymnasiums als auf eine landwirthschaftliche Schule vorbereiten zu
können, ohne daß beim jezigen Stand der Schule eine Erhöhung der

Schulgelder eintreten wird.
— Die neuen Schulvcrhäitnisse sind in rascher Entwiklung

begriffen. Bereits wird für die Sekundärschulen deS KantonS ei» gemeinsamer

Lehrplan berathen und auch daS Règlement sür die Leitung der
Jnspekzion des Schulwesens ist zur Vorlage an die Tit. Regierung
dereit. Die prompte Regulirung dieser Verhältnisse gibt uns Grund
zur Hoffnung, daß gewiß nun bald auch die Zeit anrüken werde
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zu dcr so sehnlich gewünschten Revision deS Besoldungswesens. Muth
gefaßt! ^

— Im Amtsblatt steht ein vom Amtsgericht Büren ausgefälltes

Strafurtheil zu lesen, durch welches ein z w ô l fj ähriger Knabe

wegen Diebstahls zu neunmovatlicher Zuchthausstrafe,
10jähriger Einstellung der bürgerlichen Ehrensähigkeit u. s. w. verur-
theilt wird — glüklicherweise in eontum3tiam. Man schaudert
bemerkt die „Berner-Zeitung", über eine solche Barbarei, zwölfjährige
Kinder, also in einem Alter, wo der Charakter noch bildsam ist, ins
Zuchthaus, unter Ermachsene, im Innersten verdorbene Verbrecher,
in die wahre Erziehungsanstalt zum Laster und Verbrechen gcstekt

zu sehen.

Solothurn. Man gewahrt hie und da in deu Schulstuben

dic „kurze Beschreibung der Schweiz alS Leitfaden für den

geografischen Unterricht in Realschulen, von H. Weiß. Zehnte
verbesserte Auflage. Preis das Eremplar 30 CentS., auf 10
Er. 1 gratis. Zürich, gedrukt in der Bürklischcn Osfizin. 185-ì." —7
Diese Schweizergeografie ist in geologischer, topografischer und
industrieller Rüksicht sehr empfehlenswert!) und ist eine Schwester der Zim-
mcrmann'schen Schweizergeschichte, in Bezug aus Umfang und
Popularität. Nur in politischer Hinsicht wünschten wir dem Verfasser
mehr Genauigkeit. Denn die viel veränderte Staatsverfassung So-
lothurn'S anS dcm Jahre 185t finden wir Anno 185-ì nicht in dieser

zehnten verbesserten Auflage, sondern noch immer die ursprüngliche
solothurnische Staatsverfassung von 133t Ob dieses bei andern
Kantonen auch nachzuweisen ist, sollen die betreffenden Leser selbst

beurtheilen. — Wir haben der vaterländischen Geschichten und
Geografie» für die VolkSschnle in Hülle und Fülle. Es fehlt nur an
deren Gebrauche. Zuwenig anerkannt sind ebenfalls noch immer die

die Probst'sche Schweizergeschichte und die Lesebücher von Tschudi.
Luzern. Eine Stimme die von den Verhältnissen wohl unterichtct zu sein

scheint und jedenfalls von gesunder praktischer Anschauung ausgeht, äußert sich

anläßlich der im Plane liegenden Reorganisazion der hiesigen Töchternschule, wie
folgt: „Die gegenwärtigen Töchternschulen leisten nach dem Zeugnisse kompetenter

Männer ünd darin ist das anerkennende Zeugniß des Hrn. Kantonalschulinspektors

inbegriffen, was man unter deu bestehenden Verhältnissen von ihnen
billiger Weise nur fordern darf. Damit will aber gar nicht gesagt werden, daß
nichts zu verbessern, nichts Zu ändern sei: die Lehrerschaft selbst hat schon längst
Manches anders gewünscht und wird daher eine zwekmäßige Reorqamsazivn mit
Freuden begrüßen. Nur möge man nicht glauben, daß das Kind im neuen
Röklein mit den drei Falbeln à is mo-le (Unter-, Mittel- und Oberschule) schon

deßhalb besser sei, als es im alten war. WaS dem rechten Gedeihen der
Stadtschulen, der Knaben wie der Töchterschulen, aber den leztern noch insbesondere
hindernd in den Weg tritt, das ist die übergroße Zahl der Schulabsenzen und

zwar hauptsächlich veranlaßt durch sehr notywendige häusliche Aushülfe der

Kinder des ärmern Theils der hiesigen Einwohner. Daß aber durch zu häufige
Schulversäumnifse der einten Kinder die andern in ihren Fortschritten zurükgc-
halten und der gute Fortgang der Schule nur zu schr gehemmt werde, liegt am
Tage. Man wird freilich sagen : Warum schreitet man gegen Schulvcrsäumnisse
nicht besser ein, warum straft man nachlässige Eltern nichl nach gesezlicher
Vorschrift mit Geld, Frohnaibeiten uud Einsperrung? Nun ja, man verschließe
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